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Berlin, 27.06.2023 

 

Beratungsveranstaltung zum Übergang Bachelor–Master am 29. März 2023 

mit dem Konferenztool Zoom 
 

Veranstalter*innen: 

Berater*innen des SETUB-Zentrums:  

Dr. Christiane Buchholtz (Leiterin Praktikumsbüro), Jana Huck (Referentin Studium 

und Lehre), Silas Schuchardt (Studentische Studienfachberatung), Anke Zeiler-Alb-

recht (Prüfungsausschuss) 

Abteilung I A Zulassung und Immatrikulation: 

Marcus Bischof 

 

Master unter Widerrufsvorbehalt : 

Die Bewerbung / Einschreibung in die Masterstudiengänge mit Lehramtsbezug ist 

nur zu den Wintersemestern möglich!  

Bewerbung zum Master unter Widerrufsvorbehalt (auch „vorläufiger Master“ ge-

nannt), also ohne bereits abgeschlossenes Bachelor-Studium: 

Der Bewerbungsprozess ist derselbe wie für den regulären Master. Siehe bitte: 

https://www.tu.berlin/studierendensekretariat/bewerbung-einschreibung-master/be-

werbung/direktbewerbung-an-der-tu-berlin-fuer-absolventinnen-deutscher-hoch-

schulen  

und 

https://www.tu.berlin/studierendensekretariat/bewerbung-einschreibung-master/im-

matrikulation/immatrikulation-bei-zulassungsfreien-masterstudiengaengen  

Keine Bewerbung an der Zweitfachuniversität erforderlich! Mit den Immatrikulati-

onsunterlagen der TU Berlin erfolgt die Immatrikulation an der Zweitfachuniversität. 

Voraussetzungen für den Master unter Widerrufsvorbehalt: 

Nachweis von 120 Leistungspunkten mit einer Leistungsübersicht / ECTS-Beschei-

nigung aus QISPOS sowie Anmeldung der Bachelor-Arbeit im Prüfungsamt  

(= Rücksendung des Anmeldeformulars an das Prüfungsamt und Eintrag der An-

meldung in QISPOS durch das Prüfungsamt.) Die Bearbeitungsfrist wird Ihnen vom 

Prüfungsamt mitgeteilt, sobald Titel und Gutachter*innen vom Prüfungsausschuss bestätigt wurden.  
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Die Immatrikulation in den Master unter Widerrufsvorbehalt gilt für EIN Semester, kann aber auf Antrag 

um ein weiteres Semester verlängert werden. Es ist eine Begründung erforderlich. 

Anmeldung zum Praxissemester: 

Die Anmeldung zum Praxissemester kann nur mit einer Immatrikulation in den Master (auch unter Wider-

rufsvorbehalt) durchgeführt werden. Das Praxissemester kann nur antreten, wer zum Zeitpunkt des Be-

ginns des Praxissemesters (September eines jeden Jahres) in einen Masterstudiengang immatrikuliert 

ist. 

Anmeldung der Bachelorarbeit: 

 Voraussetzung: 120 LP in der Leistungsübersicht der TU Berlin (in beiden Fächern zusammen) 

 Nachweis über das Betriebspraktikum 

 E-Mail an das Prüfungsamt (mit Nachweis des Betriebspraktikums) und bitte um Übersendung des 

Formulars zur Anmeldung der Abschlussarbeit.  

 Nach Erhalt des Formulars: Ausfüllen, Erstgutachter angeben und das Formular zurück an I B 1 sen-

den. I B 1 fordert den angegebenen Erstgutachter auf, das Thema anzugeben und die/den Zweitgut-

achter*in zu benennen.  

Bis der Erstgutachter das besprochene Thema zur Prüfung an den Prüfungsausschuss weitersendet, 

kann Zeit vergehen. Das Thema ist noch nicht genehmigt, Sie haben aber Zeit, ein Exposé zu erstellen 

und Absprachen zum Aufbau etc. mit Ihrem Erstgutachter/Ihrer Erstgutachterin zu treffen. Liegt dem Prü-

fungsausschuss die Anmeldung vor, werden das Thema und die Prüfungsberechtigung der Zweitgutach-

terin oder des Zweitgutachters überprüft. Dann erst geht der Vorgang zurück an das Prüfungsamt, das 

Ihnen die Bearbeitungsfrist mitteilt. 

 

Wie kommen die Noten des Zweitfachs in die Leistungsübersicht der TU Berlin? 

Sie lassen sich in dem für Ihr Zweitfach zuständigen Prüfungsamt eine Zweitfachbescheinigung mit Un-

terschrift und Stempel oder elektronisch gesiegelt ausstellen und übersenden Sie dem Prüfungsamt der 

TU Berlin, ib1@pruefungen.tu-berlin.de . Sie müssen nicht abwarten, bis alle Leistungen an der Zweitfa-

chuniversität erbracht sind, sondern können mehrmals eine Zweitfachbescheinigung beantragen und ein-

reichen. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Nachweis über 67 Leistungspunkte erhalten, wenn alle Leis-

tungen abgeschlossen sind. Manchmal wird das Modul der Fachdidaktik im Zweitfach mit 7 LP gesondert 

bescheinigt. 

mailto:ib1@pruefungen.tu-berlin.de

